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Kurzfassung des Ergebnisprotokolls über die Prüfung der Fachstelle für 

Pflege- und Behinderteneinrichtung – Qualitätsentwicklung und Aufsicht 

(FQA) nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz  

 

Träger der Einrichtung: Katholischer Männerfürsorgeverein München e. V. 

Kapuzinerstr. 9D, 80337 München 

Geprüfte Einrichtung: Hans Scherer Haus 

Datum der Prüfung: 25.08.2025 

Datum Ergebnisprotokoll:  18.11.2025 

Daten zur Einrichtung 

Einrichtungsart: 

Wohnen mit Tagesbetreuung mit Scherpunkt Übergang  

(WT-E-S) 

Wohnen mit Tagesbetreuung mit Scherpunkt Langzeit 

(WT-E-S) 

Angebotene Plätze: 26 davon beschützende Plätze: 0 

Belegte Plätze: 26 Auszubildende: 0 

 

Es wurden folgende Qualitätsbereiche geprüft: 

  

☐ Pflege und Dokumentation  

☐ Soziale Betreuung  

☒ Hauswirtschaftliche Versorgung und Verpflegung  

☒ Freiheitseinschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen  

☒ Wohnqualität  

☒ Qualitäts- und Beschwerdemanagement  

☒ Umgang mit Arzneimitteln  

☒ Hygiene- und Infektionsprävention  

☒ Personal und personelle Mindestanforderungen  

☒ Mitwirkung und Mitbestimmung  

☒ Bauliche Mindestanforderungen  

☒ Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung  

☒ Bedarfsplanungen für Menschen mit Behinderungen und Dokumentation  

 

Einsichts- und Informationsrecht nach Art. 17b Abs. 4 PfleWoqG  

Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, hat der Träger in den Räumlichkeiten 

der stationären Einrichtung oder besonderen Wohnform der Eingliederungshilfe auf Verlangen 

Einsicht in die Ergebnisprotokolle zu gewähren. In der Regel liegt ein berechtigtes Interesse vor, 

wenn Personen in der stationären Einrichtung oder besonderen Wohnform der 

Eingliederungshilfe leben, Personen für sich selbst oder Angehörigen einen Pflege- oder 

Betreuungsplatz suchen oder Personen in einer stationären Einrichtung oder besonderen 

Wohnform der Eingliederungshilfe tätig sind oder werden möchten. 


